
P re is e  toco W a id h o fc u :
G a n z jä h r ig ..................... fl. 4.40
H a lb jä h r ig ......................„ 2.20
Vierteljährig . . . . „ 1.10

Für Zustellung ins Haus werden vierteljährig 20 kr. 
berechnet.

In s e r a te  werden das erste M a l m it 5 kr. und jedes folgende M a l m it 3 kr. pr. 3spal1ige Petitzeile 
oder deren Raum berechnet. —  Dieselben werden angenommen in Waidhofen a. d. Ubbs bei der 
E x p e d it io n , obere S tadt Nr, 8 ; ferner bei A u g u st E d e r in Wien, I., Helfcrstorferstraße Nr. 3 ; 
bei I .  D a n n e b e rg , Wien, II . ,  Czerningasse 4; bei M .  S t e r n ,  Wien, I., Wollzeile 24; nnd bei 
Hasenstein V o g le r  in Wien, I., Wallfischgasse 10. — Schlnß des Blattes F r e ita g  <1 U h r  N rn .  
N e d a k tiv n  und A d m in is tra t io n .:  Obere Stadt N r. 8. — M a n u s k r ip te  werden nicht zu 

rnckgestellt; anonyme Zuschriften nicht berücksichtigt.

A u s w ä r ts  m it  P oftversendungj:
G a n z jä h r ig ......................fl. 5.20
Halbjährig . . . . . .  2.60
V ie rte ljä h rig ...................... ...... 1.30

Pränumerationsbetrage sind voraus nnd portofrei einzu
senden.

Rr. 12. Watbhofcn n. b. bcn 24. Mörg 1888. 3. 3ahrg.

Der Entuinrf eines urnen

Am 6. d. M- hat der Handclsministcr dem Abgcord- 
netenhause den Entwurf eines neuen Markcnschützhesetzes vor
gelegt. Wegen der hohen Wichtigkeit, welche ein richtiger 
Markenschutz für die zahlreichen Eisen- und Stahlgewerbe- 
treibendcn unserer Gegend hat, bringen wir heute einen 
wörtlichen Abdruck des betreffenden Gesetzentwurfes. Der
selbe lautet:

Gesetz, betreffend den Markenschutz.
1. Abschn i t t .

A l l g e m e i n e  B e sti m m u n g en.
§. 1. Unter Marken werden in diesem Gesetze die

besonderen Zeichen verstanden, welche dazu dienen, die zum
Handelsverkehre bestimmten Erzeugnisse und Waren von an
deren gleichartigen Erzeugnissen und Waaren zu unterscheiden 
(Sinnbilder, Chiffren, Vignetten u. dgl.).

§. 2. Wer sich das Alleinrecht zum Gebrauche einer 
Marke sichern will, muß die Registrierung derselben nach den 
Bestimmungen des folgenden Abschnittes erwirken.

§. 3. Von der Registrirung ausgeschlossen, daher zur
Erwerbung eines Alleinrechtes nicht geeignet, sind solche
Warenzeichen, welche:

1. ausschließlich Bildnisse des Kaisers oder von M it
gliedern des kaiserlichen Hauses enthalten;

2. bloß in Staats- oder anderen öffentlichen Wappen, 
Zahlen, Buchstaben oder Worten bestehen;

3. zur Bezeichnung von bestimmten Waarcngattungcn 
im Verkehre a llgemein gebräuchlich sind;

4. unsittliche und Aergecnis erregende, oder sonst gegen 
die öffentliche Ordnung verstoßende Darstellungen, Aufschriften 
oder solche Angabe» enthalten, welche den thatsächlichen geschäfl 
lichen Verhältnissen oder der Wahrheit nicht entsprechen und 
zur Täuschung des consumircnden Publicums geeignet sind.

§• 4. Solche Marken, bei welchen Bildnisse des 
Kaisers oder von Mitgliedern des kaiserlichen Hauses, eine 
Auszeichnung, der kaiserliche Adler, oder ein öffentliches 
Wappen einen Bestandtheil derselben bilden, dürfen nur dann

rcgiftrirt werden, wenn im Sinne der bestehenden Vorschriften 
das Recht zur Benützung dieser besonderen Zeichen vorher 
nachgewiesen ist.

§. 5. Durch die Rcgistrirung einer Marke, welche 
auch Worte oder Buchstaben enthalt, wird Niemand gehindert, 
seinen Namen, beziehungsweise seine Firma, sei es auch in 
abgekürzter Form, zur Kennzeichnung seiner Waren zu ge
brauchen.

§. 6. Tic Benützung der rcgistrirtcn Marke ist in 
der Regel facultativ; doch kann der Handclsministcr hinsichtlich 
bestimmter Waarengattungen anordnen, daß Maaren solcher 
Gattung nicht in denBerkehr gesetzt werden dürfen, bevor die
selben mit einer im Sinne dieses Gesetzcs r̂egistrirte» Marke 
versehen sind,

§• 7. Das Alleinrecht an einer Marke schließt nicht 
aus, daß ein anderer Unternehmer dieselbe Marke zur Be
zeichnung anderer Waarengattungen in Gebrauch nehme.

Im  Zweifel bezüglich der Gleichartigkeit dieser Waarcn- 
gaitungen entscheidet der Handelsminister nach Einvernehm
ung der Handels- und Gewcrbckamnier (§. 13).

§• 8. Die Anmeldung mehrerer Marken auf den Namen 
eines Markenschutzwerbers, auch wen» sic für dieselbe, Waren 
gattung bestimmt sind, ist nach Maßgabe der Vorschriften 
dieses Gesetzes gestattet.

§. 9. Das Markenrecht klebt an dem Unternehmen 
für welches die Marke bestimmt ist, erlischt mit demselben 
und übergeht im Falle des Besitzwechsels an den neuen Be
sitzer.

I n  dem letzteren Falle hat jedoch, außer wenn das 
Unternehmen durch die Witwe oder einen minderjährigen 
Erben des Markcnilihabers, oder für Rechnung einer Ver- 
losscnschafts- oder Eoncursmassa fortgeführt wird, der neue 
Besitzer binnen drei Monaten die Marke auf seinen Namen 
umschreiben zu lassen, widrigenfalls das Markenrecht erlischt.

§■ 10. Niemand darf ohne Einwilligung des Bctheiligte» 
von dem Namen, der Firma, 6:in Wappen oder der gcschöf.- 
liehen Benennung des Etablissements eines anderen Produ
centen oder Kaufmannes zur Bezeichnung von Waaren oder 
anderen Erzeugnissen Gebrauch machen.

Alr-era — Schilda
. . . Ihre Einbildung gewann einen sv großen 

Vorsprang über ihre Vernunft, daß cs dieser niemals wieder 
möglich war, sie einzuholen. Es mangelte den Adventen nie 
an Einfällen; aber selten paßten ihre Einfälle auf die Gele
genheit, bei welcher sic angebracht wurden, oder kamen 
erst, wenn die Gelegenheit vorbei war. Sie sprachenviel, 
aber immer ohne sich einen Augenblick zu bedenken, was sie 
sagen wollten, oder wie sie cs sagen wollten. Die natürliche 
Folge hievon war. daß sie selten den Mund anfthatcn, ohne 
etwas Albernes zu sagen. Zum Unglück erstreckte sich diese 
schlimme Gewohnheit auch auf ihre Handlungen; denn ge
meiniglich schlossen sie den Käfig erst, wenn der Vogel ent
flohen war. Dies zog ihnen de» Vorwurf der Unbesonnenheit 
zu; aber die Erfahrung bewies, baß es ihnen nicht besser 
gicug, wenn sie sich besannen. Machte» sie (was sich ziemlich 
oft zutrug) irgend einen sehr dummen Streich, so kam cs 
immer daher, weil sie es gar zu gut machen wollten; und 
wenn sie in den Angelegenheiten ihres Gemeinwesens siecht 
lange und ernstliche Berathungen hielten, so konnte man 
sicher darauf rechnen, daß -sie unter allen möglichen Ent
schließungen die schlechtesten ergreifen würden.

Sie wurden endlich zum Sprichwort unter dcn alten Grie
chen. Ei» abderitischer Einfall, ein Abder i tcn stückch cn war

* )  S fo tä g fi*  der A u fführung der 'Operette „ I  n c 0 g II i t  o“ 
ober .D e r  Fürst w ider W ille .,«  bei der Liedertafel des 'Dliimicvncfnnn- 
Oetcme« am 32. M iirz  1888.

§. 11. Alles was . in. diesem Gesetze von der Bezeich
nung von Waaren gesagt ist, gilt auch für die auf der 
Verpackung, den Gesäßen, Umhüllungen u. dgl. angebrachten 
Bezeichnungen.

§. 12. An dcn bestehenden Vorschriften in Betreff der 
für gewisse Waaren angeordneten besonderen Bezeichnungen, 
insbesondere den Punzirungsvorschriften, wird durch das gegen
wärtige Gesetz nichts geändert.

II. Abschnitt.
Registrirnng, Umschreibung und Löschung der 

M arken.
1. Reg i s t r i r ung.

§. 13. Die Marke, für welche jemand sich das aus
schließliche Gebrauchsrecht sichern will, muß in vier Exem
plaren bei der Handels- und Gewerbelämmer, in deren Be
zirke die betreffende Unternehmung liegt, übergeben werden.

Ein Exemplar wird dem von der Handels- und Gc- 
werbekammcr zu führenden Markenregister beigelegt; ein 
Exemplar wird der Partei, mit der im folgenden Paragraphen 
bestimmten Bestätigung versehen, zurückgestellt.

Zwei Exemplare sind dem Handelsminister vorzulegen.
Zugleich hat der Schutzwcrbcr anzugeben, für welche 

Waarengattungen seine Marke bestimmt ist.
Außerdem ist bei der Handels- und Gewerbekammer je 

ein (Stiche (Bildstock) der Marke zu übergeben, welche nach 
gemachtem Gebrauche dem Schutzwerber zurückgestellt wird. 
Bei Marken für Materialien, wie: Metall, Thon, Glas
u. dgl. sind Probestücke der letzteren mit eingedrückten (auf
geprägten) Marienbildern in wenigstens drei Exemplaren bei
zulegen.

§. 14. Auf jedem Exemplare der dcponirtcn Marken 
hat das von der Handels- und Gewerbekammer bestimmte 
Organ

a) die fortlaufende Nummer des Registers,
b) dcn Tag und die Stunde der Einreichung,
c) den Namen, auf den die Marke rcgistrirt wurde,
d) die Bezeichnung der Unternehmung und der Waaren,

für welche sie bestimmt ist, anzumerken.

bei diesen ungefähr, was bei uns ein Schi l dbürger -  oder 
bei den Schweizern ein Lalenburgerst rc ich ist; und die 
guten Abdcriten ermangelten nicht, die Spötter und Lacher 
reichlich mit sinnreichen Zügen dieser Art zu versehen. ■ • •

So schildert Christof Martin Wi e l and in seinem 
berühmten satirischen Romane „Die Abdcriten" den allge
meinen Charakter dieses Völkchens. Dieser Roman ist bekannt
lich nichts anderes als die griechische Einkleidung des alten 
„Volksbuches von den Lalenbnrgern", in dem alle Thorheiten 
und Verkehrtheiten kleinstädtischer Bürger und Behörden ver
einigt sind.

Was nun die Alten dcn Abdcriten, die Schweizer den 
Schildbürgern in die Schuhe schoben, das erzählten die 
Braunschweiger von „S  ch ö p p c n st ä d t".

I n  jdieseS kleine Städtchen versetzt uns denn auch 
Kippers komische Operette „ I  n c o g n i t o" oder „D  c r 
F ü rs t w i d e r  W i l l e  n", welche verflossenen Donnerstag 
vom hiesigen A i ä n n e r g c s a n g v c r c i n c aufgeführt 
wurde.

W ir sehen die guten Schvppenstädter Stadtvätcr anno 
1777 im Rathhanse in lebhafter Unterhaltung begriffen, 
wohin man sie zu ungewohnter Stunde von der Arbeit weg 
beschicken hat. Daß es eine gar wichtige Sache sein müsse, 
leuchtet ihnen wohl ein, aber Niemand vermag Auskunft zu 
geben. Da erscheint im höchsten Staate, aber äußerst 
echanfsirt der Bürgermeister O r d e n  h u b e r ,  der nun von 
allen Seiten mit Fragen bestürmt wird. So erfahren sie 
denn, daß noch in dieser Stunde der Landesfürst Schöppen-

städt passieren werde, daß er zwar Jncognito reise, aber 
desungeachtet lohne Zweifel empfangen werden müsse, und 
daß das Stadloberhaupt bereits für Alles vorgesorgt und 
Jedem ein Aemtchcn zugedacht habe. M it ungestümer Neu
gierde rücken nun die ehrsamen Stadtväter dem Bürger
meister an dcn Leib, und Jedem wird nun seine Rolle zu
getheilt. Nach einer Aufforderung des Bürgermeisters, sich 
eiligst in die Festgewänder zu werfen, und nach gegenseitigen 
Zurufen, ja nicht die gründliche Reinigung des Gesichtes und 
der Hände zu vergessen, eilen die wackeren Schildbürger von 
dannen-

Ordenhuber kann nun endlich nach so großen Anstren
gungen verschnaufen und trifft nun die nöthigen Maßregeln, 
um zu verhüten, daß der Fürst in seinem Jncognito ent
wischen könne. Er zeigt dem Korporal von der Thorwache 
ein Portrait des Fürsten und gibt ihm die erforderlichen 
Befehle.

Hierauf findet er endlich Zeit und Muße, sich selbst 
gehörig zu präpariren und seine Rolle gründlich zu studieren. 
Hoch zufrieden mit sich selbst sieht er sich schon, mit einem 
Orden geschmückt, hoch erhaben über seine Mitbürger nin- 
hcrftolzieren, als plötzlich Kanonenschüsse die Ankunft des 
Fürsten verkünden. Abeilend stößt er mit dem in Begleitung 
des Hofratycs von Schwalbenschwcif eintretenden Fürsten, 
der in Folge eines Unfalles an seinem Wagen, gezwungen 
ist, einige Stunden in Schöppcnstädt zu verweilen, zusammen 
und fällt zu Boden. Acuficrst erbost über die ungebetene» 
Gäste behandelt er dieselben sehr ungnädig und eilt dem 
Fürsten entgegen.



%r. 12 „Bote von der Z)bbs." -i- Jahrgang.
Diese Anmerkung ist mit Beisetzung des Amtssiegels 

zu unterschreiben.!
Die Markenregister haben die in den Punkten a) bis 

d) ausgeführten Angaben zu enthalten und müssen bei den 
Handels- und Gewerbckammern zur Einsicht aufliegen.

§. 15. Die Registrirung einer Marke unterliegt einer 
Taxe von fünf Gulden, welche in die Lasse der Handels- und 
Gewerbekammer fließt, bei der die Registrirung erfolgt ist.

§. 16. Die Registrirung der Marken ist von zehn zu 
zehn Jahren, vom Tage der Registrirung an gerechnet, gegen 
neuerliche Entrichtung der Taxe zu erneuern, widrigenfalls 
das Markenrecht als erloschen zu betrachten ist.

§. 17. Beim Handelsministerium ist ein Centralmarken
register zu führen, in welches die bei den Handels- und Gewerbe- ( 
sommern registrirten Marken nach der Reihenfolge ihres Ein- j 
langen« einzutragen sind.

I n  das Cemralinarkenregister sind dieselben Angaben 
aufzunehmen, welche die bei den Handels- und Gewerbe- 
kammern zu führende» Register enthalten (§. 14).

Da« Centralmarkenregister, sowie die über dessen I n 
halt anzulegenden, alphabetisch geordneten und stets in Stand 
zu haltenden Cataloge sind in den betreffenden Amtslocalitätei, 
zur Einsichtnahme offen zu halten.

Das Gleiche gilt von den Probestücken (§. 13).
Rach erfolgter Eintragung der Marten in das Central- 

markenregister sind Abdrücke derselben unter Benützung der 
beigebrachten Clichss (§. 13.) zu veröffentlichen.

H. 18. Der Handelsminister verständigt, eventuel l  
nach Einvernehmung von Fachmännern,  den Marsen- 
schutzwerber, wenn eine mit der neu angemeldeten identische 
oder ähnliche Marke für dieselbe Waar engattung bereits besteht, 
damit der Bewerber »ach seinem Ermessen die Anmeldung 
aufrechterhalten, modificiren oder zurückziehen könne.

Von der erfolgten Verständigung des Markenschutz- 
werbers wird gleichzeitig der Besitzer der bereits früher regi
strirten bezüglichen Marke in Kenntnis gesetzt.

§. 19. Da« A l l e i n r echt  zum Gebrauche der 
Mar ke  sei tens des Hi nt er l eger s  b eg i nn t  mi t  dem 
2 age und der S t unde  der Einreichung der ' Marke 
bei der Handel s-  und Gcwerbekammer  und wi r d  
hicnach die P r i o r i t ä t  des Anspruches beur t he i l t ,  
wenn die gleiche Marke von mehr eren Schutz- 
Werbern bei der  näml i chen oder verschiedenen 
Handel s -und Gewerbckammern hinter legt  worden 
sein s o l lte.

2. Umschreibung.
§. 20. Znr Umschreibung des Markenrechtes im Sinne 

des §. 9 hat der Bewerber den Beweis der Erwerbung der 
betreffenden Unternehmung beizubringen.

Die Umschreibung unterliegt der gleichen Taxe wie die 
erste Registrirung (§. 15) und ist dieselbe sowohl aus der 
für die Partei bestimmten Bestätigung (§. 13, Absatz 2), als 
im Register der Handels- und Gewerbekammer (§. 14) und 
dem Centralmarkenregister (§. 17) anzumerken und zu ver
öffentlichen (§. 17, Schlußabsatz).

3. Löschung.
§. 21. Die Löschung erfolgn

a) über Ansuchen des Markenberechtigten)
b) wenn die Registrirung entgegen den Vorschriften des 

§. 16 nicht rechtzeitig erneuert worden ist;
c) wenn die Umschreibung nicht rechtzeitig erfolgt ist (§§. 9 

und 20).
d) wenn nach Erkenntniß des Handelsministers die Marke 

nicht hätte registrirt werden sollen;
e) infolge eines im Streite über den Bestand des Marken- 

rechtcs erflossenen Erkenntnisses des Handelsministers
(8.29).
§. 22. Die Löschung ist sowohl an der Marke (§. 14) 

als im Register der Handels- und Gewcrbekauimer (§. 14) 
und dem Centralmarkenregister anzumerken und zu veröffent
lichen (§. 17).

III. Abschni t t .
Eingriffe in das Markenreckt.

§. 23. Wer Waaren, die mit einer Marke unbefugt 
bezeichnet sind, bezüglich welcher einem anderen das ausschließ
liche Gebrauchsrecht zusteht, w i ssen t l i ch  i n Berkehr  
setzt oder  fei  l h ä l t ,  ferner,  wer zu di  es ein Z w e cke 
wissent l i ch e ine Mar ke  nachmacht, macht sich eines 
Vergehens schuldig und ist mi t  Ar rest  bis zu 
sechs Monat en ooer m i t  Gel d  bis zu 1000 fl. zu 
bestrafen.

§. 24. Die Bestimmung des §. 23 gelangt auch gegen 
denjenigen zur Anwendung, welcher Waaren, die mit dem 
Namen, der Firma, den, Wappen oder der geschäftlichen Be
nennung des Etablissements eines Producenten oder Kauf
mannes unbefugt bezeichnet sind, wissentlich in Verkehr setzt 
oder feilhält, ferner gegen denjenigen, welcher zu diesem 
Zwecke wissentlich die erwähnten Bezeichnungen anfertigt.

§. 25. Tie Strafbarkeit der in den §§. 23 und 24 
bezeichneten Handlungen wird dadurch nicht ausgeschlossen,

I daß die Marke, der Name, die Firma, das Wappen oder die 
geschäftliche Benennung des Etablissements mit jo geringen 
Abänderungen oder in so undeutlicher Weise wiedergegeben 
find, daß der Unterschied von dem gewöhnlichen Käufer der 
betreffenden Waaren nur durch Anwendung besonderer Auf
merksamkeit wahrgenommen werden könnte.

§. 26. Zum Verfahren und zur Urtheilsfüllung über 
j die in den §§. 23 und 24 bezeichneten Vergehen find die 
| ordentlichen Gerichte berufen.

Der Fürst ist überrascht und ergötzt zugleich, daß seine 
allerhöchste Person von einem Anderen dargestellt werden 
sollte, und preist das Geschick, daß ihm in dem oben Nest eine 
so drollige Komödie, wie sie ihm sein Hoftheater leider nicht 
zu bieten habe, die Zeit seines Aufenthaltes in so amüsanter 
Weise verkürzen werde. Während der Hofrath sich ent.ernt, 
um nähere Erkundigungen einzuziehen, gibt der Fürst in 
einem Monologe und Liede den Gedanken Ausdruck, daß es 
einer armen Durchlaucht leider nicht gestattet sei, sich wie andere 
Sterbliche zu geberdcn, und daß sich während eines Jncognitos 
des Fürsten Blick so Manches erschließe, was ihm sonst ewig 
verborgen bliebe.

Der eilig zurückkehrende Hofrath bringt die Kunde, 
daß der Fcstzug nahe. Schnell entschlossen tritt der Fürst 
hinter eine spanische Wand, tim Alles mit anzuhören. 
Schwalbenschweif folgt ihm in diese« Versteck.

In  feierlichem Auszüge betreten die Stadtväter den 
Saal, während der Bürgermeister den auf der Wanderschaft 
befindlichen Zimmergcsellen H a n s  W i n k e l m a ß ,  dessen 
Bildnis ihm fein aus der Residenz kommendes Töchterlein 
als das des Fürsten mitgebracht hat, trotz seines heftigen 
Widerstreben« zum Thronsessel schleppt.

Hans betheuert, daß er nicht der sei, für den er ge
halten werde, und glaubt, man wolle ihm zum Besten halten. 
Als er aber sein Bild sicht und erfährt, daß der Bürger
meister von seiner Tochter es erhalten habe, die er liebt, 
geräth er außer sich vor Entzücken, während der Bürgermeister 
vor Freude schier verrückt zu werden droht Der Fürst er
stickt fast vor Lachen über die tolle Komödie, die er mit 
anhört.

Nachdem der Bürgermeister die Gemeinderäthe aller- 
gnädigst entlassen, da der vermeintliche Fürst mit ihm „von 
Staatsgeschäften zu discuriren wünsche", erhält Hans nach 
nochmaliger vergeblicher Erklärung, daß er ein schlichter 
Zimmermann sei, die freudigst ertheilte schriftliche Einwilligung 
des überglücklichen Bürgermeisters, seine Tochter zur Gattin 
zu bekommen.

Wieder allein, läßt Ordenhubcr nunmehr seiner Freude 
vollen Lauf und stößt {hierauf zum zweile» Male mit dem 
Fürsten, der soeben leise sei» Versteck verlassen, i» unsanftester 
Weise zusammen. Letzterer gibt sich für den Reisemarschall 
und seinen Begleiter für den Ccremoiiienmcister des Fürsten 
ans, worüber der Bürgermeister hoch erfreut ist, der sich 
nun des Reisemarschalls bedient, um den fürstlichen Speise
zettel zu entwerfen. Die Beiden nehmen ihm alle Sorgen 
in dieser Richtung ab, und der Bürgermeister geht den ver
meintlichen Reisemarschall im Vertrauen an, seinen Einfluß 
beim Fürsten geltend zu machen, um ihm einen Orden zu 
erwirken, wenn er auch schon ,,'chadhaft" fein sollte. Der 
Fürst theilt ihm mit, daß der Landesherr dieses „Spielzeug 
für große Kinder" sehr gering anschlage, worüber der Bür
germeister hoch erfreut ist, da er ja nun um so leichter den 
Orden zu erlangen hoffen darf. M it der Versicherung, daß 
er des „Reisemarschällchens" gedenken werde, wenn er einmal 
„allerdnrchlauchtigfter Schwiegerpapa" sei, als welcher er das 
„Protegieren en gros" zu betreiben gedenke, eilt er ab, den 
Fürsten, der sich göttlich amüsiert, huldvollst verlassend. 
Dieser spielt, trotz der Bedenken des Hosrathes, die ihm zu
gefallene Rolle in der lustigen Komödie weiter und instruiert 
seinen soeben kommende» Kammerdiener Bückliuger, Hans 
ganz als Fürsten zu behandeln und zu bedienen.

Nachdem sich die Beiden entfernt, wird der von Hunger 
und Durst gequälte Hans, der das Kabinet des Bürger
meisters verlosten, von dem schlauen und gewandten Bückliuger 
darin bestärkt, ein Fürst zu sein, und glaubt nun beinahe 
selbst daran, bisher nur geträumt zu haben, ein Zinmtenimmt 
gewesen zu sein. Während Bücklinger ihm Speise und Trank 
besorgt, gibt er in einer seine Leidenschaft für Marie ver
rathenden Arie der Seligkeit Ausdruck, trotz aller Unbe
greiflichkeiten wenigstens das Eine zu erkennen, ,daß er hier 

I das höchste Glück finden solle. Hierauf entfernt er sich mit 
dem zurückkehrenden Bückliuger, um sich umzukleiden.

§. 27, Die Verfolgung findet nur auf Verlangen des 
| Verletzten statt.

Auf Verlangen des Verletzten ist auszusprechen, daß 
die zu der Nachmachung oder unbefugten Bezeichnung aus
schließlich oder vorzugsweise dienlichen Werkzeuge und Vor
richtungen für diesen Zweck unbrauchbar gemacht, die etwa 
noch vorhandenen Vvrräthe von nachgemachten Marken und 
unbefugt angefertigten Bezeichnungen vernichtet und die un
befugt angebrachten Marken und Bezeichnungen von im Be
sitze des Verurteilten befindlichen Waaren, beziehungsweise 
von der Verpackung auch dann beseitigt werden, wenn dieß 
die Vernichtung der Waaren zur Folge hätte.

Dem Verletzten ist ferner die Bcfugniß zuzusprechen, 
die Verurtheilung des Schuldigen auf Kosten dieses letzteren 
öffentlich bekannt zu machen. Die Art der Bekanntmachung 
sowie die Frist zu derselben ist unter Bcdachtnahme auf die 
Anträge des Verletzten in dem Urtheile zu bestimmen.

An Stelle der dem Verletzten nach dem Privatrechte 
gebührenden Entschädigung kann auf Verlangen desselben 
neben der Strafe auch auf eine an den Verletzten zu ent
richtende, von dem Strafgerichte nach eigenem, durch die 
Würdigung aller Umstände geleiteten Ermessen zu bestimmende 
Geldbuße dis zu dem Betrage von 3000 fl. erkannt werden.

§ 28. Der Verletzte ist berechtigt, noch vor der Fällung 
des Straferkcnntnisses die Beschlagnahme oder sonstige Ver
wahrung der im § 27, Absatz 2, bezeichneten Gegenstände, 
sowie die erforderlichen Maßnahmen zu dem Zwecke zu be
gehren, damit eine Wiederholung der strafbaren Handlung 
verhindert werde.

Über dieses Begehren hat das Strafgericht sofort zu 
entscheiden und bleibt demselben auch überlassen, die begehrte 
Beschlagnahme und beziehungsweise Verwahrung, sowie die 
sonst begehrten Maßnahmen nur gegen eine, .von dem Ver
letzte» zu erlegende Caution zu bewillige».

§ 29. Über die Frage, ob jemandem da« ausschließliche 
Gebrauchsrecht au einer Marke zustehe, sowie über die P ri
orität und Übertragung dieses Rechtes, ferner über die Frage, 
ob eine rcgistrirte Marke von einem dritten für eine andere 
Gattung von Waare» benützt werden könne,(§ 7), erkennt 
der Handelsminister.

Ergibt sich in einem der im § 23 bezeichneten Fälle 
im Lause des Strafverfahrens, daß die Entscheidung von 
einer Vorfrage abhängt, über welche »ach dem ersten Absätze 
der Handelsminijtcr zn erkennen berufen ist, so hat das 
Strafgericht unter Mittheilung der erforderlichen Belege an 
den genannten Minister das Ersuchen wegen vorheriger 
Entscheidung dieser Frage zu richten und das Eintrefft" brr 
selben abzuwarten.

Der Fürst und Schwalbcnschweif erscheinen und begeben 
sich wieder auf ihren Posten, um auch den Schlußact des 
Scherzspielcs mitanzusehen.

Abermals tritt der Festzug aus; der Bürgermeister ge
leitet den mit einer glänzenden Livree geschmückten Hans 
zum Thronsessel und will eben mit seiner feierlichen Ansprache 
beginnen, al» ein fürstlicher Reitknecht ihn ^unterbricht, der 
in devoter Stellung sich dem auf dem Throne Sitzenden 
nähert, um ihm zu melden, daß der Wagen wieder hergestellt 
sei. Ten Kops erhebend bemerkt er erst, daß dies gar nicht 
der Fürst sei, woraus ihn der erboste Bürgermeister arretieren 
lassen will. Es entsteht ein Tumult, als plötzlich der Fürst 
sein Versteck verläßt und Ruhe gebietet. Auf's Höchste erzürnt 
gibt der Bürgermeister den Befehl, auch den Fürsten zu 
arretieren, als durch das Dazwischentreten des Hosrathes 
Alles aufgeklärt wird. Ter leutselige Fürst überführt nun 
den vor Angst schlotternden Bürgermeister, daß ihn sei» 
eigen Töchterlein gefoppt habe, und daß er, um Alles gut 
zu machen, Marie schleunigst mit Hans verheiraten möge. 
Nachdem er dem widerstrebenden Wägermeister einen großen 
Orden verliehen, willigt derselbe mit Freuden ein, und der 
Fürst verläßt, erfreut über die Ehre, welche die einfältigen 
Leute ja doch seiner Person angethan, die Versammlung, 
Alles löst sich in Wohlgefallen auf.

Diese lebhafte Handlung hat Hermann Kipper mit 
einer sehr melodiösen Musik ausgestattet und insbesonders 
die Rolle des Bürgermeisters, bei welchem ihm wohl dessen 
College in Lortzings liebenswürdiger komischer Oper „Car 
uiic Zimmermnnn" vor Augen und Ohren schwebte, zu einer 
Glanzpartie gemacht. Außer den prächtigen Gesangsnummern 
dieses Hanptträgers des Stückes sind auch alle übrigen Soli 
und Chöre und insbesondere das Terzett durchaus gelungen 
und äußerst ansprechend componirt.
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§ 30. Übertretungen der ans Grund des § 8 erlassenen 

Vorschriften werden von der politischen Behörde nach Maßgabe 
der Botschaften der Gewerbeordnung bestraft.

IV. A b s c h n i t t .
M a r k e n  v on  au ß e r ö s t e r r e i c h i s c h e n  U n t e r 

ne h mu n g e n .
§ 31. Hinsichtlich des Schutzes von Marken, sowie der 

Manien, Firmen, Wappen oder geschäftlichen Benennungen 
der Etabsissements ausländischer Unternehmungen sind die 
mit den betreffenden Staaten geschlossenen Verträge oder 
Conventionen maßgebend.

Unter welchen Bedingungen die in den Ländern der 
königlich ungarischen Krone regiftrirten Marken, sowie auch 
die Namen, die Firmen, die Wappen oder die geschäftlichen 
Benennungen der Etablissements dortseitiger Producenten 
oder Kaufleute des in diesem Gesetze gesicherten Schutzes 
theilhaftig werden, ist nach de» Bestimmungen des Zoll- und 
Handelsbiindnisses zu beurtheilen.

v. Absch » i t  t.
S c h l u ß  bes t i mm ungen.

§ 32. Jene Marken, welche auf Grund der bisherigen 
Vorschriften regiftrirt wurden und bezüglich deren seit der 
Registrirung bis zum Jnslebentreten dieses Gesetzes die im 
§ IG desselben zur Neuregistrirung festgesetzte Frist von zehn 
Jahren noch nicht verstrichen ist, genießen bis zum Ablaufe 
der zehn Jahre den nach Maßgabe der Bestimmungen dieses 
Gesetzes geltend zu machenden Schutz ohne neuerliche Re
gistrirung.

Die beim Jnslebentreten dieses Gesetzes bereits an
hängigen Verhandlungen find bei jenen Behörden, welche 
bisher hiezu compctent waren und auf Grund der bisherigen 
Vorschriften zu Ende zu führen.

§ 33. Das vorstehende Markenschutzgesetz hat nach 
Ablauf von drei Monaten vom Tage der Kundmachung in 
Wirksamkeit zu treten.

M it dem bezeichneten Zeitpunkte erlischt die Wirksamkeit 
des Gesetzes vom 7. Dezember 1858, R.-G.-Bl. Nr. 230.

§ 24. .M it dem Vollzüge dieses Gesetzes find Niein 
Handelsminister, Mein Minister des Innern und Mein 
Justizminister betraut.

Wochenschau.
** Gafino Verein. 4!achdcm letzten Sonntag ein 

Vortragsabend mit reichem Programm stattgefunden, sind 
für nächsten Sonntag den 25. März d. I . ,  „ Lebende  
B i l d er" in Aussicht genommen, bereu Vorführung jedesmal 
mit so großem Beifalle aufgenommen wurde. Es steht also 
auch dießmal ein genußreicher Abend zu erwarten, wie sich 
aus dem prächtigen Arrangement der früheren Cyclen lebender 
Bilder wohl mit gutem Grunde schließen läßt.

** D ie  Liedertafel de» Mannergesangverein»,
welche Donnerstag, de» 22. d., in LahuerS großem Saale 
stattgefunden, hatte sich eine» äußerst zahlreichen Besuches 
zu erfreuen und nahm einen sehr glücklichen Verlauf. Das 
Hauptinteresse concentriertc sich natürlich auf die verschiedener 
Hindernisse halber wiederholt verschobene Operette „Inkog
nito" oder „Der Fürst wider Willen" von Hermann Kipper, 
welche denn auch, in jeder Beziehung gelungen durchgeführt, 
den lebhaftesten Beifall und die vollste Befriedigung des 
Publikums erzielte. Den Löwenantheil trug Herr Fr. K a j a  
davon, welcher die anstrengende Rolle des Träger« des gan
zen Stückes, des Bürgermeisters, in jeder Hinsicht vortreff
lich zur Geltung brachte und in gesanglicher Beziehung ge
radezu ausgezeichnetes leistete. Ihm  schlossen sich die übrigen 
Solisten, die Herren H o p p e  (Fürst), F u c h f ig  (Hans), 
Poh l  (Hofrath) in würdiger Weise an und trugen im trefft 
lichen Zusammenwirken mit dem Shore,  dem in der Ope
rette auch eine wichtige und dankbare Aufgabe zufällt, sowie 
mit den Trägern der Nebenrollen das Ihrige dazu bei, den 
Erfolg des Abends zu einem vollständigen zu machen. Ein 
Hciuptverdi-nst gebürt jedoch der vollendeten (Klavierbegleitung 
bes Herrn T r. A. Riedel ,  ohne welche ja derlei Aufführ
ungen des Vereines überhaupt nicht möglich wären. Daß 
da« Publicum dies aber auch wohl anerkannte, zeigten die 
diesbezüglichen stürmischen Zurufe nach Schluß der Vorstell- 
,i„g. Aber auch zweier anderer Mitglieder fei hier gebührend 
gedacht, welche im Verborgenen geblieben, nämlich des uner
müdlichen Chormeisters Herrn Fest und des Herrn Directors 
Prasch, welcher als kundiger und gewandter Regisseur das 
für Dilettanten gewiß nicht leichte Werk zu jo (gerun
deter und lebendiger Darstellung brachte. Den ersten Theil 
des Programmes bildeten zwei Chöre, von denen insbeson
dere der erstere (aus K. Kreutzers Oper „Die Falschmünzer") 
in welchem sich Herr Hoppe als Solist rühmlich hervor

that, sehr gefiel, ein Soloquartett und Vorträge der Stadt -  
capelke, welche auch diesmal sich sehr wacker hielt und ver
dientermaßen mit großem Beifalle ausgezeichnet wurde. Der 
'Männergefangverein darf somit gewiß mit Befriedigung auf 
diesen Abend zurückblicken.

** G rati»  Beilage. Die heutige Nummer enthält 
die sechste Nummer unserer illustrierten Gratisbeilage.

** Niederösterreichischer Landc»au»sch,,st.
Der niederösterreichische Landesausschuß hat die Einhebung 
erhöhter Umlagen auf die direkten Steuern bewilligt: den 
Gemeinden Göstling 35 Perccut für die Ortsgemeinde, 46 
Percent für die nach Göstling, 47 5 Percent für die nach 
Lassing, 43 Perccut für die nach Lunz und 40 Percent für 
die nach St. Georgen am Reich eingeschulten Theile der 
Gemeinde.

** D a» neue Markenschntz-Gefetz. Unsere 
heutige Nummer enthält das v o l l s t ä n d i g e  neue Marken
schutzgesetz , welches dem hohen Abgeorductenhaiise bereits 
vorgelegt wurde. W ir machen alle sich dafür Jntereffirenden 
aufmerksam, daß die heutige Auflage des „Boten von der 
UbbS" wegen dieses hochwichtigen Gesetzentwurfes bedeutend 
erhöht wurde, damit einzelne Nummer» mehr wie sonst ab
gegeben werden können.

** D ie ordentliche Generalversammlung 
de» landwirthschastlichen Bezirksvcreine» W a id 
hofen a. d. UbdS findet Dienstag den 3. April 1888 
Vormittag« 10 Uhr in Bromreiter’« Gasthose mit nachfol
gender Tagesordnung statt: 1. Eröffnung der Versammlung 
durch de» Herrn Vorstand. Berichterstattung über die Thätigkeit 
des Vereines im Jahre 1887. — 2. Vortrag des Herrn 
Güterbireetor« L. Prasch über Waldeuttur. — 3 Vortrag 
des Landesthierarztes Franz Wildner über Viehzucht. —
4. Allfällige weitere Anträge der P . T .  Mitglieder. —  

5 Angabe der Mitgliederanzahl, Bekanntgabe des Vereins
vermögenstandes nach Vorlage der durch den Vereinsrath 
geprüften und richtig befundenen Jahresrechnung pro 1887, 
Einzahlung der ausstehenden Jahresbeiträge und Aufnahme 
neuer Vereinsmitglieder. — Entgegennahme einer Spende 
von, ans Vereinsmitteln angekauften Obstbäumen, Sämereien, 
landwirthschastlichen Utensilien -e. seitens der persönlich an
wesenden Mitglieder, entsprechend dem empfangenen Loos-Nr.

** Benefize. Dienstag den 27. März findet die 
Bencfizevorstellunq der Schauspielerin Frau H e r m i n e  
H e r m a »  » statt, wobei das hier noch sehr wenig bekannte, 
»nd äußerst geistvolle Lustspiel von Roderich Benedix: 
»Das Gefängniß" zur Aufführung gelangt. W ir machen 
unsere Theaterfreunde nicht blos auf dieses Lustspiel auf
merksam, sondern besonders auf die Öencficiantin, welche 
wirklich ein volles Haus verdient, indem sie doch auch zu 
den besten Kräften zu zählen ist, und den Theaterbesuchern 
schon oft durch ihr gutes Spiel einen heiteren Abend bereitete. 
Die Rolle der Bcneficiantin in diesem Stücke ist die „Adel
gunde von Delmenhorst", in welcher sie, wie in den meisten 
ihrer'Rollen, als „komische Alte" das Publikum gewiß höchst 
zufriedenstellen wird. — Zu dieser Vorstellung wird Frau 
Hermann ihre Einladung persönlich machen, und wir wünschen 
ihr auch, daß zum Tagesverkauf nicht so viel Karten übrig 
bleiben, als bei der vorletzten Beiiefize-Vorstellung. — Die 
iöenefiziantin hat auch noch für ein 85-jähriges Mütterchen 
zu sorgen, darum ist an den allbekannten Kunstsinn der Be
wohner Waidhvsetts besonders zu appelliren.

** Unterstützung» - Gasse der Freiwilligen 
Feuerwehren in Niederöfterreicü. Der Verband 
dieser Unterftütjungscaffc hielt kürzlich unter betn Vorsitze 
des Abgeordneten Dr. Moriz W e i t l o f  feine General
versammlung ab, welcher auch die Abgeordneten des Landes
ausschusses und 125 Delegirte der Verband «fett erwehren 
beiwohnten. Der Vorsitzende begrüßte die Anwesenden und 
gab feiner besonderen Freude über das Erscheinen der Lau- 
desausschüsse Dr. I .  K o p p und Graf G a 11 e r b u r g 
als treue Freude des Verbandes, sowie des ganzen Feuer
wehrwesens unter der Zustimmung der Versammlung Aus
druck. Bei der Besprechung des Rechenschaftsberichtes wird 
die Hoffnung ausgesprochen, daß es den vereinigten Be
mühungen des Landtages, Landesausschusses und des Ver
bandsausschusses in nicht zu ferner Zeit gelingen werde, 
gewisse .Versicherungsgesellschaften, welche noch immer den 
zroeipcrcentigen Feuerwehrbeitrag von den Versicherten ein
heben, dahin zu bringen, von dieser separaten Einhebung 
abzustehen. Der Vermögensstand des Verbandes ist folgender: 
607 fl. 41 kr. Baarfchaft, 1811 fl. 37 fr. Sparkasse-Ein
lagen, 15.000 fl. Communal-Anlehens-Obligationcn, 10.200 fl. 
Lemberg-Ezeritowitzer-Prioritäten, 16.600 fl. Notenrente. Als 
Jahresbeitrag werden wie bisher 10 fr. per Mann ringe- 
hoben, als Maximum der Unterstützung bei einer in Aus-

Übung des Feucrwehrdienstes zugezogenen vorübergehende» 
Erwerbsunfähigkeit werden 250 fL und bei dauernder Erwerbs
unfähigkeit 200 fl. bewilligt. I n  den Au s s c h u ß  wurden 
gewacht: die Herren Dr. Weitlos, Johann Pfeifer, Koch, 
Scholz, Schneck, A. Schiller, D r. Wedl, Schreiwics, Ziegler, 
Eavalar; zu Rechnungsrevisoren die Herren Franz Pfeiffer. 
Kaudela und Degen.

Verschiedenes.
Asbestkleider für die Feuerwehr. Die Londoner

Feuerwehr wird gegenwärtig für den Dienst mit Umformen 
aus Asbeststoff ausgerüstet, ein Material, welches sich auch 
bei der Pariser Feuerwehr vortrefflich bewahrt hat. M it 
einem solchen utiverbrenubaren Anzug versehen, vermag mau 
die Flammen zu bemeiftcrn.

Eisen oder S ta h l in eine Lösung von kohlen
saurem Kali getaucht, bleibt jahrelang von Rost befreit, selbst 
unter Anwesenheit feuchter Lust.

E in  Hochzeitszug ertrunken. Aus Reusatz wird 
| dem „Eggetertes" über eine schreckliche Katastrophe berichtet: 

Zu Beginn der vorigen Woche, als der Eiöstoß der Donau 
noch feststand, wollte eine auf 16 Wagen untergebrachte Hoch, 
zeitsgesellschaft von ©[ankamen aus über die Donau setzen. 
Das vom Wasser unterwaschene Eis vermochte jedoch die 
Last nicht mehr zu tragen und der ganze Hochzeitszug ist 
eingebrochen und spurlos in der Donau verschwunden. I n  
der Gesellschaft befanden sich auch zwei serbische Geistliche.

Weibliche Aerzte Das iüuftrirte englische Jour
nal „Lady's Bictorial" schreibt: Gegenwärtig üben nicht 
weniger als 150 weibliche Doctoren (Lady Doctors) in Rem- 
Ljorf die ärztliche Praxis aus, während in Broklyn und 
anderen Städten der Bereinigten Staaten mehr als die 
doppelte Zahl solcher weiblicher Aerzte practicirt. Einige 
dieser Doctoren in New-Uork weisen ein regelmäßiges Ein
kommen von jährlich 2000 Pf. Sterb auf, zwei von ihnen 
sogar die doppelte Summt, und eine dieser Qüngerinuen 
AeSeulapS, die gesuchteste von allen, kann sieh sogar rühme» 
ein jährliches Reineinkommen von 5000 Pfd. Sterb zu haben. 
Diese weiblichen Aerzte beschränken sich vorläufig zumeist auf 
die Behandlung von Patienten ihres eigenen Geschlechtes.

E i n g e s e n d e t .

Neustein’s verzuckerte Blutreinigungspillen der 
heil. Elisabeth,

bewährtes von den hervorragenden Aerzten empfohlenes M it t te l gegen 
Verstopfung. — 1 Schachtel ä 15 P illen  15 k r., eine R o lle  —  120 
P illen  1 ti. o. w. —  Vor Nachahmungen wird dringend gewarnt. 
N u r echt, wenn jede  Schachte l m it unserer gesetzlich p ro to k o ll r te n  
Schutzm arke in  rothem  D ru ck  „H e ilig .  L eo po ld “  und m it unserer 
F irm a, Apotheke „Zum heil. Leopold,“ Wien, Stadt, Ecke der 
Spiegel- und Plankengasse, versehen ist. —  In  W a id h o f e n  a. d 
Ybbs bei M . P a u l ,  A po theker. l ö — 9

Wochenmarkts-Getreide-Preise.

Amtlich erhoben

tj
III
IZ-

cb
<ä»

8

L

1
a
A

fl- kr. fl- kr. fl- fr.

Weizen M itte lp re is  . 3 60 7 97 7 69

Korn „  . 2 60 6 50 6 17

Gerste „  . . . 2 60 6 60 6 33

Hofer „  . . . 1 60 5 30 6 02

victualienpreise

Spanferkel . . . .  Stück
Gest. Schweine per. K ilo p r. bis 
Ep irainehl . . . .  Ä ito g r.
M undnieh l . . . .  
Sem m elm ehl . . .  „
Pohlm ehl , . . . „
G ries, schöner . . .  „
Hansgries . . .
G raupen, m ittle re  . . .
E r b s e n ........................................................ L iter
Linsen ...................................................  „
B o h n e n ...................................................  „
Hirse . . . .
K a rto ffe l . . V 2 H e c to litrr
E ie r t  Stück
Hühner . . . 1
Tauben . . . .  Paar
Rindfleisch . . . .  K ilo q r.
Kalbfleisch . . . .  
Schweinfleisch . . .  „
Schöpsenfleisch . . .  „
Schweinschmalz . . .  „
Rindschmalz . . . .
B n i t e r ...........................................
M ilch , OberS . . L ite r

„  kuhwarme 
„ abgenommen«

Brennholz, harl ungeschw. . K M .
weiches „  . „

Ü)

kr. I fl*
8

44 _
28 —
17 —
16 —
15
19 —  .

18 —
28 —
27
22 —
17 —

30 1
* V t —

54 —
60 —
62

70 —
05 1
98 82
24 —

8 —
5

70 4
40 3

48
19
17 
16 
12
20
18 
28 
25 
40 
19 
19 
28

3
67
35
58
56
56
40
73
19
85
18
10
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Sommer-Wohnung
IN 0 —  1

Mcher's Kestauration, 
bestehend aus 3 eleganten Zimmern 

im 1. Stock, Kaltbad-Benützung.
Omnibusverkchr: V o r -  ti. N a ch m itta g s  regelm äß ig.

«eBKaarasagEsegBii
Radicale Blutreinigung! und Beseitigung a lle r Stuhl- 

Verstopfungen und ih re r Folgen!

X D ie  ■ W i e n e r  24- 13

Gesundheits-Pillen
sind ein so ausgezeichnetes M it te l z u r  
Behebung a lle r m it S tuhl V e rs to p fu n g , 
A p e tittlos igke it, Verdauungsbeschwerden 
zusammenhängenden Leiden, dass sie 
alle anderen (Kompositionen w e it über
treffen.

Die W iener Gesundheits-Pillen
enthalten keine D ra s t ic a , schädigen 
daher n ich t w ie  le tz tere  Magen und Ge
därme, sondern bringen in  einfacher Weise 
den ganzen Verdauungsapparat in  einem 
norm alen Zustand.

Die W iener Gesundheits-Pillen
bringen den Häm orrho ida l-Le idenden, 
den M agenkranken, Leberkranken  und 

N u r echt m it  der h ie r r{e il U n terle ibsleidenden, w ie n ich t m inder 
abgedruckten Schutz- an en Jenen H e ilung, die an verdorbenen 

m arke. Säften le iden und die R e in igung  des
B lu tes vornehmen müssen,

Die W iener Gesundheits-Pillen
stellen die G esundheit w ieder her und 
erhalten dieselbe! —

Preis einer Schachtel m it 80 Stück I fl. ö W .; 
einer Probeschachtel 25 kr.

(K5T* Zu  haben in (len Apotheken.
-------------------------------------------------------------- ÄLä-HWE

Hair Milkon
(H a a rv e r jt in g u n g s in ilc h )  v e r le ih t  de in  g ra u e n  H a a re  seine 
frü h e re  Ju g e n d fa rb e .

D e r  E r fo lg  is t  g e ra d e zu  f r a p p ir e n d ! R o th e  u n d  l ic h te  
H a a re  bekom m en e ine d u n k le  F ä rb u n g .
—  F ä r b t  n ie  a b !  —  G anz u n sch ä d lich ; 25— 14

In  Y b b s  zu hab en  b e i A . R i e d l ,  A p o th e k e r.

Keine Zahnschmerzen mehr!
w e r das echte  un d  w e ltb e rü h m te  k . k .  H o fz a h n a rz t

Dr .  r o r r s  ^  
Anatherin -Mundwasser

g e b ra u c h t h a t, da  es e in s ich e re s  R a d ik a lm it te l geg en  
a l le  M und - u n d  Z a h n le iden  is t  und  in  V e rb in d u n g  m it

Dr. Popps Zahnpulver od. Zahnpasta
schöne Zähne erhält, was wesentlich  zur E rh a ltu n g  eines gesun
den Magens be iträg t.

Dr. Popps Zahnplombe iS A c S T e S » Sc,bs,ans- 
Dr. Popps Kräuter-Seife

vo rzüg lich  fü r  Bäder. pPPjc - A na therin-M undw asser 50 k r. 1 fl. und 1 fl. 40 kr., Ar.:: 
I I  C lo  . thcrin-Zahnpasta  in  Dosen 1 fl. 22 k r ,  aromat. Zahnpasta 

ä 35 k r. Z a hn p u lve r in  Schachteln 63 kr.. ZalmplomUe in  E tu i 1 fl., 
K räu te rse ife  30 k r .  Sonnenblum en-O elseife 40 k .

Vor Ankauf des gefälschten Anatherin-Mundwassers, 
welches lau t Analyse meistens gesundheitsschädliche Bei
mischungen enthält w ird ausdrücklich gewarnt. 
Hauptdepot: W ien  Bognereasse N r. 2. Z u lm ben  in  a lle n  Apotheken, 

D roguo ricn  und Parfüm erien .

I

500 Mark in Gold
wenn Grolich'H Gesicht-Salbe nicht alle Hautunreiniglcitcn, 
als : Sommersprossen, Leberflecke, Sonnenbrand rc. beseitigt und den 
Teint bis in 's A lter blendend weist und jugendlich frisch erhält. — 
Keine Schminke. — Preis 60 kr. —  Haupwersendungs-Depot bei 
I .  Grolich in  B rü n n  (Mähren). I n  Z b b S  bei A . R ied l, 
Apotheker. *25— 16

Taiiseii®
O o n p o n s  a n d  R s s te  ron Tuch, nnb Schafwollwaoren fü r den Frühjahrs 

; un*> fcpniiuci bedarf Der sendet gegen Borautzdezahlnig oder Nachnahme jede 
.. _  Concnrrenz schlagend, uud -.mar:

I
stuBmdjcnt»; f lu itr  Q uo iilä l G.n Gimpon m ir .  J.io  lleStr. "

« Ä ; f . « ?  W  ” • *-“ i ! Ä  Sa.r6: n; . -.70
flüfr besserer O iia lita t tu r nur ,  i  — Gin Soupon M ir.  3 . -5  schwarte,

Kaution W ir. ».10 »111,1138. Inch, rein «Balle (ranwirten

"
floss feinster O iin f t iit  fü r nur „  7.60 Tu h fei! s t 'lir  m ir . . . . .  „ 1 0 . -  

L in S o n p o n M r S.ia CtmigpOvff Tin Coupon ’lf itv . MO Sommer»
«)tm feinet Q ua litä t fuv nur „  9 .SO K.nuuiiiarn oder i'einieua,
in Coupon HKtc. 2 . 1D Ueber. waschecht, fü r Hcrcee. Summer«
zlkh-rsloff (Herren.Ueber ock > oiniiqe f iir  nuv ....................... 2 9b
gebend) rein Wolle fü r m ir . „  8 00 E in Stuck Piquet Gitet. modernste"

'itn  Coupon Chr. 2 w  Ne.er. I D e i's u is    . . .  „ _ .5 S
W a s s e rd ic h t«  L o d e n , D e ita e n m ä u te l n n d  J a c k o n s to f fo .  s" ofFe 
f ü r  K n i ! * « « - A v z i i g e ,  sowie alle Sonen SEiU-ivanren out und b illig  liefert

W. nsse « <» )!;-, ; , Tnebhämlier
i n  V o o f o > » ig  i i  ,t *  f t  B r ü n n .

____________________h lu s r . f r  grp.T l« e n d  f ra n c o

Ein ganzes möblirtes Haus
6 3 *  mit schönem Garten und prachtvoller Kegelbahn * £ 5  

ober

eiiirrlne Wolnttingcn
sind zu vermietheu. — Auskunft in der Expedition dieses 

Blattes.

Andreas Kopp,
Tischlermeister in Va idbofen a. - .  Nbbs, 

obere Stadt Nr. 125
v e r f e r t i g t  a l l e  @ ist tun gen 4— 1

m e -

in allen Holzgattungen 
B3 r' }« de» billigsten Preisen. ^

(  J e d e r m  
A / W X / W V  _

kann sich durch den Verkauf aller G attungen gesetzlicher
ß 3 r '  Lose a u f Raten '^ -.4 - jährlich mindesten«

1200 Knlden erwerben.
Anfragen sind ;n  richten an da« AZceiisclhaus H. Fuchs, 
Budapest, Dorothccrgasse N r .  !>.

Gesucht

Ferner:

großer Vorrath

gewöhnlichen Möbeln.

I

Gulden 100 bis 200 Gulden
ocler gegen M onatsgeha lt — nach Vere inbarung  

können Personen jeden Standes, m onatlich  verdienen, welche 
sieh m it dem Ve rkau fe  von  in  Oesterreich gesetzlich ge
statteten P räm ien-Anlehens-Losen befassen wollen. — Offerte 
an M ax Lustig , Bankgeschäft in Budapest. 25— I

Kim-inachimg. 3 — 2

Die gefertigten Fleischhauer haben beschlossen, nach dem 
Beispiele von allen ihren anderen GeschäftScollegen, den für 
jeden einzelnen Geschäftsmann empfindlich schädigenden Gebrauch, 
der bis jetzt üblich gewesenen Geschenke für die P. T. Kunden, 
zu Os t c r n  ganz und gar aufzuheben, jedoch mit dem Ver
sprechen, sie durch gute Qualität Fleisch und womöglich billigen 
Preis auf andere Weise zu entschädige».

Hochachtungsvoll die Gefertigten:
Josef M etzer. Engelbert G u tja h r.

Stuten Hengelinüller. E a r l  M e is ingcr.
Georg Schachner. Easpar S treicher.

Ig n a z  N a g l. Fran z Reichnrtzcdcr.
Johann N a g l. Franz L ta iiV in q er.

wird in Waidhofen a. d. Zjbbs 
für die Ferienmonate von einer christ
lichen Familie aus Wien eine vollkändig 
mobilste Wohunng von 2 Zimmern und 
Küche oder Zimmer, Kabinet und Küche. 
M it Gartenbenützung bevorzugt. Be

sichtigung Ostersonntag.
Offerten an die Administration dieses Blatte« unter

e. M. so."

B R Ü N N E R

Anzug - Stoffe
fü r

-u l .  S o m m e r
in Coupons

zu 3*10 M tr . das sind 4  W r. E llen , je d e r Coupon 
um fl. 4 80 aus fe inster, um  fl. 7 75 aus hochfeinster, um  fl.  10.50 

aus a lle rfe ins te r

echter Schaf wol l e ,
sowie Kammgarne, Cheviots, Ueberzieher u. Regenmantelstoffe

versendet per Post die als ree ll und so lid  bestbekannte

Tuchfabriks-Niederlage

S i e g e l - I m h o f
25—4 in Brünn.

E r k l ä r u n g :  Jeder Coupon is t  M tr . 3 1 0  la ng  und 136 
Cm. b re it, daher vo llkom m en genügend a u f einen com ple tten 
H erren-Anzug.

D ie  bekannte S o lid itä t, und bedeutende L e is tu ngsfä h ig 
ke it d ieser m it vie len  Belobungen ausgezeichneten F irm a  
bü rg t dafür, dass n u r  die beste "VVaare, ha ltb a r in  Q u a litä t u . 
Farbe, genau nach dem gew ählten M uste r ge lie fe rt w ird .

D iese Stoffe nehmen wegen ih re r  b illig e n  Preise u schöner 
A usführung  den ersten Rang e in  und sind jedem  anderen F a 
b rika te  vorzuziehen.

A u f Verlangen e rhä lt Jederm ann b e re itw illig s t zu r A n s ich t

M uster g ra tis  und franco.

Irisch geschlissene Mettfedern
liefere ich a (>() Kreuzer per */s Kilo vou grauen Clausen, Sorte G . ; & 90  Kreuzer per V2 Kilo von weiften 
Oilinsen, Sorte w. in Paquelen a 5 Kilo per Nachnahme. Emballage wird nicht berechnet. Beide Sorten sind 
schön und gut und eignen sich besonders für Gasthausbetteu, da diese beiden Federsorten sehr elastisch und wieder« 
slandsfähig sind. — Bei Nachbestellungen bitte sich an obige bezeichneten Aiarlen zu halte».

Auch sind zu haben 14— 4

f e r t i g e  B e t t - T u c h e u d e n
gefüllt mit grauen Halbflauinen, sehr voll und leicht i  8 f l,  50 f r  pr. fertige Tuchend mit Nanking-Rippen,

A s p f p o l j t e r  f
sehr voll und leicht a 2 fl. 50 kr. per fertiges Kopfpolster mit Nanking-Rippen. M

Ferner sind fertige Bctt-Tncbcnden a 5 fl. und Kopfpolster a 2 fl. stets vorrüthig. M

SilllOU Sonilller, Kaufmann am Hauptplatze Nr. 39 in Amstetten. 8

__

.

J. M. Müller
ZESZi3.i3.st- u n d  Z b v d Z ö " b e l - T is c ! b . le r  

Linz, Marienstrasse 10.
Grosses Lager aller Gattungen

4 - 2

s l ü b s l

u n d

mpi ziMnipstelltef
eigen er E rzeugung.

U s l m t o  Ton B ran t-A n s sta ttm ig ß a  n i  comslBten lö D lirm ig e ii.
F n r  h ö ch s t so lid e  A r b e i t  b e i b illig s t  g e s te llte n  P reisen

w ir d  g a r a n t ir t .

I/ Iu s tr ir te  P re is -C o u ra n te  werden a u f  V erlangen fra n c o  zugesandt.
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